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Lösung: Antrag auf Bescheinigung § 43 Infektionsschutzgesetz bearbeiten
(Geschäftsprozessdiagramm)

 

FIM

Klassifikation (FIM)

Name des Ordnungsrahmens Version des Ordnungsrahmens Name der Klasse ID der Klasse

FIM Prozesskatalog    

Referenzierte Prozessbibliothek • FIM Prozessbibliothek Bund

Referenzierte LeiKa-Leistung • Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz Bescheinigung

ID (FIM) 99003002022000

Bezeichnung (FIM) Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz Bescheinigung

Version (FIM) 00.00.01

Fachlich freigebende Stelle • Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Bundesland (FIM)

Bezeichnung

13: Mecklenburg-Vorpommern

FIM DETAILS

Detaillierungsstufe (FIM)

Name

1a: Bundes-Stammprozess

Menge 0

Zeitspanne Pro Jahr

Initiator • Person

Hauptakteur • Bundeswehr
• Gesundheitsamt
• Vom Gesundheitsamt beauftragter Arzt

Mitwirkender • Betreuer/in
• Sorgeberechtigte/r

Ergebnisempfänger • Person

Auslöser daten- /formularbasiert (FIM)

Formular ID

Antrag Bescheinigung § 43 Infektionsschutzgesetz D00000188

Ergebnis daten- /formularbasiert (FIM)

Formular ID

Bescheid (Bescheinigung nach §43 Infektionsschutzgesetz) D00000193

FIM ZUSTANDSANGABEN

Status 1: in Bearbeitung

ORGANISATION

Prozessanalyst/-modellierer • Dozent_FIM_01

LEBENSZYKLUS

Status In Bearbeitung

Version 0.01

Versionshistorie

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Neues Modell wurde erstellt. 15.01.2021 08:20 Dozent_FIM_01 0.01 In Bearbeitung

SYSTEMINFORMATION

Autor Dozent_FIM_01

Angelegt am 15.01.2021 08:20

Letzter Bearbeiter Dozent_FIM_01

Letzte Änderung am 15.01.2021 10:37
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01 Antrag entgegennehmen (Teilprozess)

01.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 01

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie [...].
 
 

Eingehende Daten (FIM)

Formular ID

???

Eingehende Daten - sonstige (FIM) Antrag auf Bescheinigung nach § 43 IfSG

01.3 RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Antrag Bescheinigung § 43
Infektionsschutzgesetz

  99: Keine Vorgabe

01.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

02 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

02.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 02

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 54 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__54.html

§ 70 (1) IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__70.html

§ 43 (1) IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

§ 2 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__2.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie [...].
 
 
§ 2 (Begriffsbestimmungen) IfSG
 
Im Sinne dieses Gesetzes ist […]

1. Gesundheitsamt
die nach Landesrecht für die Durchführung dieses Gesetzes bestimmte und mit einem Amtsarzt besetzte Behörde

 
§ 54 (Benennung der Behörde) IfSG
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Die Landesregierungen bestimmen durch Rechtsverordnung die zuständigen Behörden im Sinne dieses Gesetzes, soweit
eine landesrechtliche Regelung nicht besteht. Sie können ferner darin bestimmen, dass nach diesem Gesetz der obersten
Landesgesundheitsbehörde oder der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten Landesbehörde zugewiesene Aufgaben ganz
oder im Einzelnen von einer diesen jeweils nachgeordneten Landesbehörde wahrgenommen werden und dass auf die Wahrnehmung
von Zustimmungsvorbehalten der obersten Landesbehörden nach diesem Gesetz verzichtet wird.
 
§ 70 (Aufgaben der Bundeswehr und des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung obliegt der Vollzug dieses Gesetzes den zuständigen Stellen der
Bundeswehr, soweit er betrifft […]

1. die Belehrung nach § 43 bei Personen, die in Einrichtungen der Bundeswehr eine der in § 42 bezeichneten Tätigkeiten
ausüben, [...]

 

02.3 RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit

02.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

03 Voraussetzungen prüfen (Teilprozess)

03.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt materiell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 03

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 42 (1) IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__42.html

§ 43 (1) IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

§ 77 (2) IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__77.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 42 (Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote) IfSG
 
(1)
Personen, die [Nr. 1 – 3..], dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden

1. beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten Lebensmittel, wenn sie dabei mit diesen in
Berührung kommen, oder

2. in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung.

Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die mit Bedarfsgegenständen, die für die dort genannten Tätigkeiten verwendet werden, so in
Berührung kommen, dass eine Übertragung von Krankheitserregern auf die Lebensmittel im Sinne des Absatzes 2 zu befürchten ist. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht für den privaten hauswirtschaftlichen Bereich.
 
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie [...]
 
§ 77 (Übergangsvorschriften) IfSG
 
(2)
Ein Zeugnis nach § 18 des Bundes-Seuchengesetzes gilt als Bescheinigung nach § 43 Abs. 1.
 
 

03.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

04 Tätigkeitsbeginn prüfen ?? (Teilprozess)

04.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 04

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie [...]
 
 

04.3 RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit, 2: örtliche Zuständigkeit, 5: Form

04.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

05 Strafverfahren einleiten ?? (Teilprozess)

05.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 05

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 75 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__75.html

§ 76 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__76.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 75 (Weitere Strafvorschriften) IfSG
 
(1)
Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer […]

1. entgegen § 42 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach §
42 Abs. 5 Satz 1, oder § 42 Abs. 3 eine Person beschäftigt oder eine Tätigkeit ausübt, […]

(2)
Handelt der Täter in den Fällen der Absätze 1 oder 2 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. […]
 
§ 76 (Einziehung) IfSG
 
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 75 Abs. 1 oder 3 bezieht, können eingezogen werden.

05.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Sachverhalt 99: Keine Vorgabe zuständige Behörde

05.13 DARSTELLUNG
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Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

06 Über Tätigkeitsverbote/Verpflichtungen belehren (Teilprozess)

06.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) Satz 1 Nr. 1 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie
 

1. über die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtungen nach den Absätzen 2, 4 und 5 in
mündlicher und schriftlicher Form vom Gesundheitsamt oder von einem durch das Gesundheitsamt beauftragten Arzt
belehrt wurden und [...]

06.3 RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Absender

  1: Papierbasiert - persönlich

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Belehrung 5: Mündlich - persönlich Person

06.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

07 Über Tätigkeitsverbote/Verpflichtungen belehren (Teilprozess)

07.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 07

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) Satz 1 Nr. 1 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie
 

1. über die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtungen nach den Absätzen 2, 4 und 5 in
mündlicher und schriftlicher Form vom Gesundheitsamt oder von einem durch das Gesundheitsamt beauftragten Arzt
belehrt wurden und [...]

Seite 7 von 20
Erstellt am 28.01.2021 von Dozent_FIM_01



Lösung: Antrag auf Bescheinigung § 43 Infektionsschutzgesetz bearbeiten 0.01(Geschäftsprozessdiagramm)

Status: In Bearbeitung  |  Modellreport

07.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Nachweis der Belehrung nach
§ 43 Infektionsschutzgesetz
(Belehrungsbogen)

  1: Papierbasiert - persönlich Person

Nachweis der Belehrung nach
§ 43 Infektionsschutzgesetz
(Belehrungsbogen)

  2: Papierbasiert - postalisch Person

Nachweis der Belehrung nach
§ 43 Infektionsschutzgesetz
(Belehrungsbogen)

  3: Elektronisch - halbautomatisch Person

Nachweis der Belehrung nach
§ 43 Infektionsschutzgesetz
(Belehrungsbogen)

  4: Elektronisch - vollautomatisch Person

07.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

08 Prüfen, ob Person unbeschränkt geschäftsfähig ist (Teilprozess)

08.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 08

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (6) IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(6)
Im Falle der Geschäftsunfähigkeit oder der beschränkten Geschäftsfähigkeit treffen die Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und
Absatz 2 denjenigen, dem die Sorge für die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft auch den Betreuer, soweit die Sorge für die
Person zu seinem Aufgabenkreis gehört. Die den Arbeitgeber oder Dienstherrn betreffenden Verpflichtungen nach dieser Vorschrift
gelten entsprechend für Personen, die die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeiten selbständig ausüben.

08.3 RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

08.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

09 Erklärung über das Nicht-Bekanntsein von Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot anfordern (Teilprozess)

09.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 09

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) Satz 1 Nr. 2 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie
 

1. [...]
2. nach der Belehrung im Sinne der Nummer 1 schriftlich erklärt haben, dass ihnen keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot

bei ihnen bekannt sind. [...]

 

09.3 RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   1: Papierbasiert - persönlich Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   2: Papierbasiert - postalisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   4: Elektronisch - vollautomatisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   3: Elektronisch - halbautomatisch Person

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten (Sonstige) Übermittlungsart Absender

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   1: Papierbasiert - persönlich Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   2: Papierbasiert - postalisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   3: Elektronisch - halbautomatisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   4: Elektronisch - vollautomatisch Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten (Sonstige) Übermittlungsart Empfänger

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   1: Papierbasiert - persönlich Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   2: Papierbasiert - postalisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   3: Elektronisch - halbautomatisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   4: Elektronisch - vollautomatisch Person

Beteiligungsform (FIM)

Name

99: Sonstige Beteiligungsform

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

09.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

10 Erklärung über das Nicht-Bekanntsein von Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot anfordern (Teilprozess)

10.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 10

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) Satz 1 Nr. 2 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie
 

1. [...]
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2. nach der Belehrung im Sinne der Nummer 1 schriftlich erklärt haben, dass ihnen keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot
bei ihnen bekannt sind. [...]

 
 

Eingehende Daten (FIM)

Formular ID

 

Ausgehende Daten (FIM)

Formular ID

 

10.3 RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   1: Papierbasiert - persönlich Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   2: Papierbasiert - postalisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   4: Elektronisch - vollautomatisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   3: Elektronisch - halbautomatisch Person

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten (Sonstige) Übermittlungsart Absender

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   1: Papierbasiert - persönlich Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   2: Papierbasiert - postalisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   3: Elektronisch - halbautomatisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   4: Elektronisch - vollautomatisch Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten (Sonstige) Übermittlungsart Empfänger

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   1: Papierbasiert - persönlich Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   2: Papierbasiert - postalisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   3: Elektronisch - halbautomatisch Person

Erklärung § 43 Infektionsschutzgesetz   4: Elektronisch - vollautomatisch Person

Beteiligungsform (FIM)

Name

99: Sonstige Beteiligungsform

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

10.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

11 Anhaltspunkte für Hinderungsgründe prüfen (Teilprozess)

11.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt entscheiden

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 11

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) Satz 2 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie [...]
 
Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 bestehen, so darf die Bescheinigung erst
ausgestellt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen ist, dass Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr bestehen.
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11.3 RAG DETAILS (FIM)

Entscheidungsart (FIM) 1: Auswahlermessen

11.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

12 Ärztliches Zeugnis anfordern (Teilprozess)

12.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) Satz 2 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie [...]
Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 bestehen, so darf die Bescheinigung erst
ausgestellt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen ist, dass Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr bestehen.

12.3 RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten (Sonstige) Übermittlungsart Absender

Ärztliches Zeugnis nach §43
Infektionsschutzgesetz

  1: Papierbasiert - persönlich Person

Ärztliches Zeugnis nach §43
Infektionsschutzgesetz

  2: Papierbasiert - postalisch Person

Ärztliches Zeugnis nach §43
Infektionsschutzgesetz

  3: Elektronisch - halbautomatisch Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten (Sonstige) Übermittlungsart Empfänger

Nachfrage 99: Keine Vorgabe Person

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

12.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

13 Prüfen, ob ärztliches Zeugnis das Nichtbestehen der Hinderungsgründe nachweist (Teilprozess)

13.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt materiell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00
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ID der Aktivitätengruppe (FIM) 13

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) Satz 2 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie [...]
 
Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 bestehen, so darf die Bescheinigung erst
ausgestellt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen ist, dass Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr bestehen.
 

13.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

14 Bescheinigung erstellen (Teilprozess)

14.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 14

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) Satz 1 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie [...]
 

Ausgehende Daten (FIM)

Formular ID

D00000105

14.3 RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

14.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

15 Genehmigung bekannt geben (Teilprozess)

15.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 15
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Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) Satz 1 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie [...]
 

15.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Genehmigung 99: Keine Vorgabe Person

15.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

16 Bescheinigung übergeben (Teilprozess)

16.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 16

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage (FIM)

§ 43 (1) Satz 1 IfSG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__43.html

RAG-Beschreibung (FIM)  
§ 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes) IfSG
 
(1)
Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten
erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder
eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie [...]
 

Eingehende Daten (FIM)

Formular ID

D00000105

16.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Einkommenserklärung (Antrag auf
Ausbildungsförderung / Formblatt 3)

  1: Papierbasiert - persönlich Person

Einkommenserklärung (Antrag auf
Ausbildungsförderung / Formblatt 3)

  2: Papierbasiert - postalisch Person

Einkommenserklärung (Antrag auf
Ausbildungsförderung / Formblatt 3)

  3: Elektronisch - halbautomatisch Person

Einkommenserklärung (Antrag auf
Ausbildungsförderung / Formblatt 3)

  4: Elektronisch - vollautomatisch Person

16.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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17 Ablehnung bekannt geben (Teilprozess)

17.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 17

RAG-Beschreibung (FIM) • Tatbestandsvoraussetzungen sind nicht erfüllt

17.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Ablehnung 99: Keine Vorgabe Person

17.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

18 Widerspruch entgegennehmen (Teilprozess)

18.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 18

Eingehende Daten (FIM)

Formular ID

D00000236

18.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

19 Rechtsbehelfsverfahren einleiten (Teilprozess)

19.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 19

RAG-Beschreibung (FIM) • Tatbestandsvoraussetzungen sind nicht erfüllt

19.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten (Sonstige) Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Widerspruch nach § 70 VwGO   99: Keine Vorgabe Gesundheitsamt

19.13 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb
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Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Antrag erhalten (Startereignis)

EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Bescheinigung abgelehnt (Rechtsbehelfsverfahren eingeleitet) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Bescheinigung abgelehnt (bestandskräftig) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Bescheinigung erteilt (bestandskräftig) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Betreuer (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) • Betreuer/in

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Ja

Ausrichtung Zentriert

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN
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Typ Ereignisbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Frist eingehalten? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Gesundheitsamt / vom Gesundheitsamt beauftragter Arzt / Bundeswehr (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein
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PARTNEREIGENSCHAFTEN

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Ja

Ausrichtung Zentriert

Liegen Anhaltspunkte vor? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

konvergierend Ja

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Person (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) • Person

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert
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Person unbeschränkt geschäftsfähig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Sorgeberechtigte/r (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) • Sorgeberechtigte/r

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Ja

Ausrichtung Zentriert

Strafverfahren durchführen (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

RAG (FIM)

RAG-Beschreibung (FIM) • separater Prozess

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Strafverfahren eingeleitet (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Textanmerkung (Textanmerkung)

ggf. finden die Aktivitätengruppen 16 und 17 auch parallel statt.

Textanmerkung (Textanmerkung)
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Die Prüfung der Tatbestandsmerkmale (z. B.  erstmalig, relevante Tätigkeiten, kein altes Gesundheitszeugnis vorhanden) kann  in einer weiteren Detaillierungsebene  (als
Teilprozess) "ausmodelliert" werden.

Textanmerkung (Textanmerkung)

ggf. finden die Aktivitätengruppen 07 und 08 auch parallel statt.

Textanmerkung (Textanmerkung)

Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus dem Gesetz ableitbar; ist aber Bestandteil des Prozessmusters zum Verwaltungsakt.

Voraussetzungen erfüllt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Widerspruch bearbeiten (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Widerspruch erhalten (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

bei Rechtsbehelfsbelehrung: 1 Monat vergangen/ ohne Rechtsbehelfsbelehrung: 1 Jahr vergangen (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

in Ordnung? (Exklusives Gateway)
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OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

zuständige Behörde (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) • Gesundheitsamt

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Ja

Ausrichtung Zentriert

zuständige Behörde (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Ja

Ausrichtung Zentriert
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